
seitigung der Tatfolgen bereitzufin
den, also auch im Umfang des be
gründeten Antrags des Geschädigten 
Schadenersatz in Geld zu leisten. Da
mit werden die Rechte des durch die 
Tat Geschädigten geschützt und des
sen Ansprüche auf der Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen über die 
Wiedergutmachung gesichert./3/
Diese Doppelfunktion der Wiedergut
machung kommt bei allen durch Ein
zeltäter begangenen Straftaten un
eingeschränkt zur Wirkung. Die Ge
wichtung dieser Funktionen verlagert 
sich aber zugunsten der Sicherung 
und des Schutzes der Rechte des Ge
schädigten in den Fällen, in denen 
mehrere eine Straftat begangen ha
ben, über die ein gesellschaftliches 
Gericht berät und entscheidet, insbe
sondere wenn die Tatbeteiligten Ju
gendliche sind. Hat z. B. der als Ge
hilfe an der Tat Beteiligte ein rela
tiv hohes Arbeitseinkommen, wäh
rend der Täter noch die Schule be
sucht und lediglich über ein geringes 
Taschengeld verfügt, so kann sich der 
Geschädigte an den Gehilfen halten. 
Hier steht also nicht die Schwere des 
Tatbeitrags, sondern die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Teilnehmer 
im Vordergrund. In diesen Fällen 
wird die Differenzierung der Wieder
gutmachung des Schadens entspre
chend der objektiven Tatschwere, der 
Schuld und der Persönlichkeit der 
Tatbeteiligten zugunsten der Siche
rung der Rechte des Geschädigten 
eingeschränkt.
Das Ziel, alle mit der Feststellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
zusammenhängenden Fragen — ins
besondere die Wiedergutmachung des 
Schadens — in der Beratung vor dem 
gesellschaftlichen Gericht abschlie
ßend in erzieherisch wirksamer Weise 
für die tatbeteiligten Jugendlichen 
zu entscheiden, setzt neben der An
gabe der gesetzlichen Grundlagen 
der Haftung weiter voraus, daß Art 
und Umfang des Schadens, die Höhe 
der Ersatzforderung und deren 
Rechtmäßigkeit dem gesellschaft
lichen Gericht bei der Übergabe mit
geteilt werden. Die vielfach noch in 
den Ubergabeentscheidungen anzu
treffenden unkonkreten Angaben, 
daß „Ersatz für ein Fahrrad“ oder 
„Ersatz für gestohlenes Werkzeug in 
Höhe von etwa ... Mark“ gefordert 
wird, verstoßen gegen § 17 Abs. 2 
StPO und erschweren es dem gesell
schaftlichen Gericht u. U., die Sache 
abschließend zu entscheiden.
Es reicht auch nicht aus, in der Über
gabeentscheidung darauf zu verwei
sen, daß über den Gesamtschaden ein 
Schadenersatzantrag vorliegt. Viel
mehr ist es notwendig, daß der sorg
fältig ausgefüllte und vom Geschä
digten Unterzeichnete Antrag auf 
Verurteilung zum Schadenersatz der 
Übergabe beigefügt wird. 
Unzulänglichkeiten gibt es in der 
Praxis auch, wenn über eine Straf
sache, an der mehrere Jugendliche 
beteiligt sind, verschiedene gesell
schaftliche Gerichte zu beraten ha

ft1 Vgl. StGB-Lehrkommentar, Berlin 
19(19, Anm. 10 zu §29 (Bd. I S. 158).

ben oder wenn sich einige der Tat
beteiligten vor einem gesellschaft
lichen und die übrigen vor einem 
staatlichen Gericht zu verantworten 
haben. In Großstädten sind die über
gebenden Organe im Interesse der 
einheitlichen Entscheidung bestrebt, 
die Sache trotz verschiedener ört
licher Zuständigkeit e i n e m  gesell
schaftlichen Gericht zu übergeben. 
Dies verstößt aber gegen § 9 GGG. 
Bei gemeinschaftlich begangenen 
Straftaten muß in der Übergabeent
scheidung darauf hingewiesen wer
den, von welchem Organ die anderen 
Tatbeteiligten zur Verantwortung ge
zogen werden. So sollte z. B. beim 
Absehen von der Strafverfolgung 
nach § 67 StGB das gesellschaftliche 
Gericht darüber informiert werden, 
ob durch die Organe der Jugendhilfe

Der Kampf gegen Gesetzesverletzun
gen als gesamtgesellschaftliches An
liegen stellt an alle Betriebskollek
tive und ihre Leiter hohe Anforde
rungen. Es geht darum, den Kampf 
um Ordnung und Sicherheit und um 
die Einhaltung der sozialistischen Ge
setzlichkeit mit der weiteren Ent
wicklung des Rechtsbewußtseins aller 
Werktätigen zu verbinden.
Diese Erkenntnis liegt einer Verein
barung zugrunde, die im April 1970 
zwischen dem Kraftfuttermischwerk 
im VEB Getreidewirtschaft Pasewalk 
und den Justiz- und Sicherheitsorga
nen des Kreises getroffen wurde. 
Darin wurden konkrete Maßnahmen 
für die Zurückdrängung der Krimi
nalität und anderer Rechtsverletzun
gen im Betrieb sowie die Verantwor
tung aller leitenden Mitarbeiter und 
der gesellschaftlichen Kräfte des Be
triebes für die Verwirklichung dieser 
Maßnahmen festgelegt. Der Anlaß 
für diese Vereinbarung war, daß sich 
seinerzeit Vorbestrafte im Betrieb 
konzentrierten und auch wiederholt 
kriminelle Handlungen und andere 
Rechtsverletzungen begangen wur
den.
Auf Grund dieser Vereinbarung 
wurde im Betrieb eine Arbeits
gruppe Ordnung und Sicherheit ge
bildet, der fünf Mitglieder (leitende 
Mitarbeiter und Vertreter verschie
dener Gremien und gesellschaftlicher 
Organisationen des Betriebes) ange
hören. Die Arbeitsgruppe wertet vier
teljährlich den Stand von Ordnung 
und Sicherheit und die Verwirk
lichung der Maßnahmen zur Krimi
nalitätsvorbeugung vor der Betriebs
leitung aus. Dabei werden notwen
dige Veränderungen beraten und ent
sprechende Festlegungen getroffen. 
Das Ergebnis dieser Auswertung ist 
auch Gegenstand der Meisterberatun
gen. Die Meister nutzen z. B. Ar
beitsschutzbelehrungen dazu, die 
Werktätigen mit den betrieblichen 
Festlegungen über die Kriminalitäts
vorbeugung vertraut zu machen und 
ihnen die Arbeitsordnung auch unter 
diesem Gesichtspunkt zu erläutern.

oder durch andere staatliche oder ge
sellschaftliche Erziehungsträger aus
reichende Erziehungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. Das hat auch für 
die Realisierung des Schadenersatzes 
wesentliche Bedeutung, über die das 
gesellschaftliche Gericht zu entschei
den hat. Das gesellschaftliche Gericht 
sollte ggf. auch darüber informiert 
werden, in welchem Umfang die an
deren Tatbeteiligten bereits zum 
Schadenersatz verurteilt worden sind. 
Jeder Tatbeteiligte muß wissen, daß 
nur die verantwortungsvolle Wieder
gutmachung des Schadens eine wei
tergehende Inanspruchnahme aus der 
gesamtschuldnerischen Haftung ver
meidbar macht.
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Um die Werktätigen über die Be
kämpfung und Vorbeugung von 
Straftaten und anderen Rechtsverlet
zungen in unserem Betrieb zu infor
mieren, findet jährlich einmal eine 
Sicherheitskonferenz statt. Hier wird 
analysiert, in welchen Bereichen und 
Kollektiven noch begünstigende Fak
toren für Straftaten vorhanden sind 
und welche Maßnahmen eingeleitet 
werden müssen, um derartige Hand
lungen zu vermeiden. An diesen Si
cherheitskonferenzen nehmen Vertre
ter des Kreisstaatsanwalts, des 
Kreisgerichts, der Amtsleitung des 
Volkspolizeikreisamtes, der zustän
dige Abschnittsbevollmächtigte sowie 
Vertreter der Rechtskommission des 
FDGB-Kreisvorstandes, der Betriebs
gewerkschaftsleitung und die Schöf
fen unseres Betriebes teil. Die Dis
kussionen in den bisherigen Sicher
heitskonferenzen zeigten, daß sich die 
Werktätigen mit den Problemen der 
Ordnung und Sicherheit ständig be
fassen und es nicht etwa nur den lei
tenden Mitarbeitern überlassen, be
günstigende Faktoren für Straftaten 
aufzudecken und Maßnahmen zu de
ren Beseitigung zu treffen.
Positiv wirkt sich die Zusammen
arbeit der Arbeitsgruppe Ordnung 
und Sicherheit mit dem Kreisstaats
anwalt, dem Kreisgericht und dem 
Volkspolizeikreisamt aus.
Mit Unterstützung der Justiz- und 
Sicherheitsorgane im Kreis konnten 
z. B. wirksame Maßnahmen zur Be
kämpfung und Verhütung der Eigen
tumskriminalität ergriffen werden, 
insbesondere zur Beseitigung der be
günstigenden Umstände für Dieb
stähle. So wurden u. a. alle Mitarbei
ter in Brigadeversammlungen darauf 
orientiert, ihre Umkleideschränke si
cher zu verschließen, um Straftaten 
zu verhindern. Zur Beseitigung be
günstigender Faktoren für Eigen
tumsdelikte wurden außerdem be
sondere Öffnungszeiten für Um
kleideräume vor und nach Schicht
wechsel festgelegt, Maßnahmen zur 
Sicherung des Objekts gegen unbe
fugten Zutritt zu betrieblichen An-

Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung 
in einem volkseigenen Betrieb
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